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Haushaltssatzung fiir das Stadtebauliche Sondervermoégen "Altstadt" der
Peenestadt Neukalen fiir das Haushaltsjahr 2018

Behandlung Termin Beratungsfolge

Offentlich 02.08.2018 Stadtvertretung Neukalen

Beschlussvorschlag:
Die Haushaltssatzung fur das Stadtebauliche Sondervermdgen ,Altstadt” der Peenestadt
Neukalen flir das Haushaltsjahr 2018 wird einschlief3lich der Anlagen beschlossen.

Sach- und Rechtslage:
§ 47 KV M-V
§ 64 KV M-V

Im § 64 Abs.2 KV M-V ist geregelt, dass fir stadtebauliche Sondervermégen zur
Durchfuhrung von stadtebaulichen Sanierungsmaflinahmen nach BauGB eine
Sonderrechnung zu fuhren ist.

Fur die Sonderrechnung gelten die Vorschriften des Absatzes 4 der Kommunalverfassung-
Haushaltswirtschaft.

Somit ist fir das Stadtebauliche Sondervermédgen ,Altstadt” der Peenestadt Neukalen eine
Haushaltssatzung mit den entsprechenden Anlagen aufzustellen und zu beschlie3en.

Grundlage fir die Haushaltsplanung und den Erlass der Haushaltssatzung ist das
MalRnahmenprogramm. Das vorliegende Mallnahmenprogramm beinhaltet die tatsachliche
Umsetzung der geplanten Vorhaben und die aktuellen Zahlenwerte.

Die vorgelegte Haushaltsplanung geht von ausgeglichenem Ergebnis- und Finanzhaushalt
aus. Insofern ist die Haushaltssatzung nicht genehmigungspflichtig durch die Untere
Rechtsaufsichtsbehdrde.

Es ist davon auszugehen, dass die Liquiditat ausreichend ist. Die Zwischenabrechnung zum
31.12.2017 ist beigefligt.

Zum Stichtag 31.12.2018 erfolgt die Schlussabrechnung fur das Stadtebauliche
Sondervermdégen ,Altstadt”. Eine Planung fir die Folgejahre ist somit entbehrlich bzw. erfolgt
mit 0- Werten; ggfs. kdnnten abrechnungstechnisch noch Restzahlungen in 2019 anfallen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die erforderlichen Eigenanteile der Stadt zur Umsetzung der Mallnahmen im
Stadtebaulichen Sondervermdgen werden im Kernhaushalt (als Aufwendung/ Auszahlung)
nachgewiesen und spiegeln sich im Sondervermdgen (als Ertrag/ Einzahlung) wider.

Anlagen:
Haushaltssatzung und Anlagen
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Haushaltssatzung Stadtebauliches Sondervermogen
der Peenestadt Neukalen fir das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der 88 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird
nach Beschluss der Stadtvertretung vom 2. August 2018 folgende Haushaltssatzung
erlassen:

8 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan fur das Haushaltsjahr 2018 wird

2018
1. im Ergebnishaushalt
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Ertrage auf 251.800 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 251.800 EUR
der Saldo der ordentlichen Ertrage und Aufwendungen auf 0 EUR
b) der Gesamtbetrag der auf3erordentlichen Ertrage auf 0 EUR
der Gesamtbetrag der auf3erordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR
der Saldo der auBerordentlichen Ertrage und Aufwendungen auf 0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veranderung der Ricklagen auf 0 EUR
die Einstellung in Ricklagen auf 0 EUR
die Entnahmen aus Rucklagen auf 0 EUR
das Jahresergebnis nach Veranderung der Ricklagen auf 0 EUR
2. im Finanzhaushalt
a) die ordentlichen Einzahlungen auf 250.000 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf 250.000 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0 EUR
b) die auRerordentlichen Einzahlungen auf 0 EUR
die auRerordentlichen Auszahlungen auf 0 EUR
der Saldo der auBerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstatigkeit auf 0 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstatigkeit auf 0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstatigkeit auf 0 EUR
d) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit
(Veranderungen der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der
Zahlungsfahigkeit) auf 0 EUR
festgesetzt.

8 2 Kredite fir Investitionen und InvestitionsférderungsmalRnahmen
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsférderungsmaf3nahmen werden nicht
veranschlagt.
§ 3 Verpflichtungserméchtigungen

Verpflichtungserméchtigungen werden nicht veranschlagt.



§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsféhigkeit
Der Hochstbetrag der Kredite zur Sicherung
der Zahlungsfahigkeit wird festgesetzt auf 0 EUR.
§ 5 Eigenkapital

Nach vorlaufigen, ungepruften Angaben betrug der Stand des Eigenkapitales

zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres 0 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des 0 EUR
Haushaltsvorjahres betragt

und zum 31.12. des Haushaltsjahres 0 EUR

8 6 Weitere Vorschriften

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist zu erlassen, wenn folgende Sachverhalte im Sinne der
betreffenden kommunalrechtlichen Regelungen, vorliegen:

1. Als erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs.2 Ziff. 1 KV M-V ist ein Betrag
dann, wenn er 5 % des Gesamtbetrages der ordentlichen und auf3erordentlichen
Aufwendungen Ubersteigt.

2. Als erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs.2 Ziff.2 KV M-V ist ein Betrag,
wenn er 5 % des Gesamtbetrages der ordentlichen, auRerordentlichen und investiven
Auszahlungen Ubersteigt.

3. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs.2 Ziff.3 KV M-V gilt ein Gesamtvolumen von
neuen oder zusatzlichen Aufwendungen/Auszahlungen in Hohe von 10% der
Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen.

Alle Aufwendungen (und Auszahlungen) sind gemaf § 14 GemHVO- Doppik M-V gegen-
seitig deckungsfahig.

Alle Ansatze fur ordentliche Aufwendungen und fir ordentliche Auszahlungen werden
gemaf § 15 GemHVO- Doppik M- V flr Ubertragbar erklart.

Neukalen, den 2. August 2018

Vol
Birgermeister
Siegel



Stadtebauliche Erneuerung in

Neukalen "Altstadt"

Sachstandsbericht 2017
Erlauterungsbericht zum MalBnahmenprogramm 2018

Vorbericht zur Haushaltssatzung 2018

GOS mbH
Bad Doberan, den 19.06.2018
Peenestadt Neukalen

Malchin, den 03.07.2018
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11

Sachstand zum Jahr 2017

Einnahmen u. Ausgaben des Sondervermégens

Der Gesamtinvestitionsumfang im Rahmen der stadtebaulichen GesamtmaRnahme Neuka-

len ,Altstadt” belduft sich bis Ende 2017 auf 12.608.000€. Die Finanzhilfen des Landes be-

tragen, im Rahmen der Gesamtmalinahme, 4.452.000€ und belduft sich somit auf 35%.

Weitere wichtige Finanzierungsbestandteile bilden die Eigenmittel der Stadt mit 2.106.000€

i. H. v. 18% und die Finanzhilfen des Bundes i. H. v. 16% mit 1.985.000€, als dringend beno-

tigte Initialfordermittel.

M Eigenmittel der Stadt
M Finanzhilfen des Bundes

M Finanzhilfen des Landes

Einnahmen 1991-2017

35% 10%

10%

3%
17%

16% 0%

M Zusdtzliche Eigenmittel

M Bewirtschaftungsertrage

u Verkauf/Ablse/AB/Mod.-darlehen/Darlehen/Zinsen

M ErschlieBungsmalnahmen

u Kredite u Mittel Dritter
Ausgaben 1991-2017
25% 19%
0%
7%
31%
18%
H Malnahmen der Vorbereitung M Sonstiges

H Modernisierungsmanahmen

M Sonstige OrdnungsmaRnahmen/Kreditkosten i Neu- und Ersatzbauten

 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen
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1.2
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2.1

2.2

Die Ausgabensituation im Sondervermogen stellt sich entsprechend der stadtischen Priori-
tatensetzung weiterhin ausgewogen dar. Die getéatigten Investitionen belaufen sich auf ins-
gesamt 12.608 € und verteilen sich gleichmaRig Gber die Schwerpunktbereiche der stadte-
baulichen GesamtmalRnahme:

- MalRknahmen der Vorbereitung 19%,

- Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen 25%,

- ErschlieBungsmalinahmen 31%,

- ModernisierungsmaBnahmen 18%,

- Sonst. OrdnungsmaBBnahmen 7%

MafBnahmen des Sondervermogens 2018
Der Mittelumsatz im Programmjahr 2018 erfolgt vor allem zu folgenden Bauvorhaben und
stadtebaulich relevante MalRnahmen:

- Kleinteilige Malnahmen

Kommunaler Vermogensbestand im Sondervermogen 2018

Dem Sondervermogen Altstadt ist kein D4-Bestand der Stadt zugeordnet.

MafRnahmenprogramm 2018

Finanztechnische Ausstattung
Die im Rahmen der stadtebaulichen GesamtmaRnahme geplanten Vorhaben sind in Ab-
stimmung mit der Stadt Neukalen im aktuellen MaRnahmenprogramm 2018 zusammenge-
fasst. Der Finanzbedarf flir geplante oder bereits laufende Investitionsvorhaben wird sich
auf ca. 126.000€ belaufen. Fir die Ausfinanzierung des MalRnahmenprogramms 2018 ste-
hen folgende Finanzmittel zu Verfligung:

- bewilligte Kassenmittel der Stadtebauférderung i. H. v. 123.552€ (inkl. der reg. Ei-

genanteile der Stadt)
- Kassenbestand des SV i. H. v. 60.000€

EinzelmaRnahmen

Die Umsetzung folgender EinzelmalRnahmen ist im MalRnahmenprogramm 2018 geplant:
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- ErschlieBungsanlagen: Ortsdurchfahrt 2.BA (Str.-d.-Friedens), Ortsdurchfahrt 3.BA

(W.-Pieck-Str.)

- Kleinteilige MaBnahmen

2.3  Ausgleichsbetragserhebungen

Bereits erhobene Bereiche werden zudem fiir die Bescheidung des Ausgleichsbetrages nach

Aufhebung der Sanierungssatzung bearbeitet.

3. Uberblick tiber die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

3.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergeb-

nisse im Finanzplanungszeitraum

Gemal 8§ 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgegli-
chen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berticksichtigung von noch nicht ausgeglichenen
Fehlbetrédgen und vorgetragenen Jahresiuberschiissen aus Haushaltsvorjahren mindestens

keinen Fehlbetrag ausweist.

Lfd. Jahr Jahres- Jahresergebnis
Nr. ergebnis’ je Einwohner?
in €

1 2 3
1. Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Betrage
11 Weitere Haushaltsvortrédge in Summe 2014 0,00 0,00
1.2 Weitere Haushaltsvortrége in Summe 2015 0,00 0,00
1.3 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016 0,00 0,00
14 1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2017 0 0,00
2. Ansatz des Haushaltsjahres 2018 0 0,00
3. Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres 2018 0,00 0,00
4. Anséatze der Haushaltsfolgejahre
4.1 1. Haushaltsfolgejahr 2019 0 0,00
4.2 2. Haushaltsfolgejahr 2020 0 0,00
4.3 3. Haushaltsfolgejahr 2021 0 0,00
5. Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2021 0,00 0,00

Im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist der Haushaltsaus-

gleich im Ergebnishaushalt gegeben.
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3.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammenset-
zung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung
der Zahlungsfahigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemal § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgegli-
chen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen
gemal § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO-Doppik besteht.

Im letzten Planjahr 2018, denn zum 31.12.2018 wird die GesamtmalRhahme Stadtebauliche
Erneuerung ,Altstadt Neukalen, abgeschlossen, ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kre-
dite zur Sicherung der Zahlungsfahigkeit im Finanzplanungszeitraum wird auf die
Anlage Muster 5b verwiesen.

4. Ubersicht Giber die Entwicklung des Eigenkapitals

Das Stadtebauliche Sondervermdgen Peenestadt Neukalen weist im gesamten Finanzpla-
nungszeitraum ein Eigenkapital von 0 € aus.

5. Erlauterung der Haushaltsanséatze

Der im § 43 Abs.6 KV M-V geforderte Ausgleich kann mit dem vorliegenden Haushalt nach-
gewiesen werden.

Der Ergebnishaushalt umfasst ordentliche Ertrage in Héhe von 251.800 €. Dem stehen or-
dentliche Aufwendungen in Hohe von 25.800 €
gegenuber.

Der Finanzhaushalt weist ordentliche Einzahlungen in Hohe von 250.000 € aus. Dem stehen
ordentliche Auszahlungen in H6he von
250.000 € gegenuber.

Investive Ein- und Auszahlungen sind nicht veranschlagt.

Eine Ubersich';_[]ber die Entwicklung der wichtigsten Ertrage sowie Aufwendungen findet sich
in der Anlage Ubersicht Gber Ertrage und Aufwendungen.

Daruber hinaus sind die wesentlichen Vorhaben sowie die Ertrdge und Aufwendungen im
beigefuigten MaRnahmenprogramm und den Erlauterungen dazu beschrieben.

6. Nachweis der dauernden Leistungsféahigkeit

Das Stadtebauliche Sondervermdgen weist sowohl fur das Haushaltsjahr 2018 als auch zum
Ende des Finanzplanungszeitraumes

einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfahigkeit des Stadtebauli-
chen Sondervermogens negativ beeinflussen kénnten sind nicht bekannt.
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Insoweit ist die dauernde Leistungsfahigkeit des Stadtebaulichen Sondervermégens gege-
ben.

7. Fazit und Ausblick

Das Stadtebauliche Sondervermogen wird zum 31.12.2018 ,abgewickelt®.
Es erfolgen dann ausschlief3lich noch Schlussabrechnungen und die Abschlussdokumenta-

tion.
Mit der Abschlussdokumentation wird dann dargestellt werden, welche positiven Effekte die
Stadtsanierung in der Peenestadt Neukalen erzielt hat.

Seite 6 von 6






















































































































































































































































	Vorlage
	Anlage  1 1. Deckblatt
	Anlage  2 2. Haushaltssatzung 2018
	Anlage  3 3. Vorbericht
	Anlage  4 4. Ergebnis- und Finanzhaushalt
	Anlage  5 5. Maßnahmenprogramm 2018
	Anlage  6 6. Muster 3, 4a, 4b,5b
	Anlage  7 7. Investitionsprogramm und -übersicht
	Anlage  8 8. Zwischenabrechnung zum 31.12.2017

